
  MIETVERTRAG LERNFAHRAUTO  

 

VERMIETERIN 

Vermieterin:  LCar4Rent GmbH   Handy : 079 818 87 87  

Strasse:  Kapellstrasse 5    E-Mail : lcar4rent@gmail.com 

PLZ/Ort:  2540 Grenchen    Web:  www.lcar4rent.ch 

 
MIETER/MIETERIN 

Vorname, Nachname:      Handy:  

Strasse:       E-Mail: 

PLZ/Ort:       Geburtsdatum: 

 
BEGLEITPERSON (siehe Anforderungen unten) 

Vorname, Nachname:      Handy:  

Strasse:       E-Mail: 

PLZ/Ort:       Geburtsdatum: 
 
LERNFAHRT 

- Wenn Motorfahrzeuge von Inhabern eines Lernfahrausweises geführt werden, müssen sie auf der Rückseite an gut 
sichtbarer Stelle eine blaue Tafel mit weissem «L» tragen. Die Tafel ist zu entfernen, wenn keine Lernfahrt 
stattfindet. 

- Auf Lern- und Prüfungsfahrten mit Motorwagen muss der Begleiter neben dem Fahrzeugführer Platz nehmen, 
ausgenommen auf Übungsplätzen, beim Rückwärtsfahren oder beim Parkieren; der Begleiter muss wenigstens die 
Handbremse leicht erreichen können.  

- Fahrschüler dürfen verkehrsreiche Strassen erst befahren, wenn sie genügend ausgebildet sind, Autobahnen und 
Autostrassen erst, wenn sie prüfungsreif sind. 

- Auf verkehrsreichen Strassen sind Anfahren in Steigungen, Wenden, Rückwärtsfahren und ähnliche Übungen 
untersagt, in Wohngebieten sind sie möglichst zu vermeiden. 

- Auf Lern- und Prüfungsfahrten darf auch dann über längere Strecken rückwärts gefahren werden, wenn das 
Weiterfahren oder Wenden möglich ist.  

- Unsere Lernfahrtautos sind zwecks Sicherheit mit Doppelpedal ausgestattet und genau für diese Art der Ausbildung 
besonders geeignet. 

 
ANFORDERUNGEN AN DIE BEGLEITPERSON 

- Lernfahrten auf Motorwagen dürfen nur mit einem Begleiter unternommen werden, der das 23. Altersjahr vollendet 
hat, seit wenigstens drei Jahren den entsprechenden Führerausweis und diesen nicht mehr auf Probe besitzt.  

- Die Begleitperson darf keinen Alkohol getrunken haben (0.0mg/L).  
- Der Begleiter sorgt dafür, dass die Lernfahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die 

Verkehrsvorschriften nicht verletzt. Die Begleitperson wird auf ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit hingewiesen 
(Art. 100 Abs. 3 SVG).  

- Wer gewerbsmässig Fahrunterricht erteilt, bedarf der Fahrlehrerbewilligung. 
 
VERMIETETES FAHRZEUG / MIETBEDINGUNGEN 

Marke & Modell:       Kontrollschild: 

Mietpreis (in CHF):      Übergabeort: 

Mietbeginn Datum/Zeit:      Mietende Datum/Zeit: 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der LCar4Rent GmbH als 
Beilage zu diesem Mietvertrag erhalten, gelesen und verstanden zu haben. 
 

 

________________________  ________________________  ________________________ 

Unterschrift Mieter/in   Unterschrift Begleitperson             Unterschrift Vermieterin 
 

Hinweis: Dieser Mietvertrag ist bei der Benutzung des Mietfahrzeuges stets mitzuführen.
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